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Nutzungsvereinbarung zur Leitungsauskunft der EWR GmbH  
 

Bitte drucken Sie diese Seiten aus und senden alle Seiten ausgefüllt und unterschrieben an: 
 

EWR GmbH 
Neuenkamper Str. 81-87 

42855 Remscheid 
Fax:02191/16-5206; Email: leitungsauskunft@ewr-gmbh.de 

 
Mit Ihrer Unterschrift auf diesem Formular erklären Sie ihr Einverständnis mit den folgenden 
Nutzungsbedingungen und erhalten baldmöglichst Ihre Zugangsberechtigung für unsere 
Leitungsauskunft. 
 

Nutzungsbedingungen für Nutzer der Leitungsauskunft der EWR GmbH 
 
- Sie verpflichten sich, das durch die EWR GmbH im Internet zur Verfügung gestellte 

Planwerk nur unter Berücksichtigung der Anwendungshinweise der Nutzungsvereinbarung 
und der Online-Hilfe zu verwenden. Eine Nutzung des Internets als Auskunftsmedium erfordert 
auf Seiten des Nutzers eine gewisse Erfahrung im Umgang mit dem Internet. Nur bei Vorliegen 
dieser Voraussetzung ist der jeweilige Nutzer in der Lage, z.B. mit aufkommenden 
Fehlersituationen in geeigneter Weise umzugehen und letztlich das beabsichtigte Ergebnis in der 
Informationsbereitstellung zu erzielen. Sie verpflichten sich, nur auf solche Mitarbeiter die Nutzung 
der Leitungsauskunft zu übertragen, die über diese Erfahrung verfügen.  

- Die Anfrage zur Leitungsauskunft muss zeitnah, vor Beginn Ihrer Baumaßnahme, erfolgen. Eine 
Nutzung der von der EWR GmbH bereitgestellten Informationen erfolgt ausschließlich zu Ihrer 
eigenen Verwendung für Bau- oder Planungsmaßnahmen.  

- Eine anderweitige Nutzung durch Sie, z.B. zur Auswertung und Nutzung nur der 
Hintergrundsituation (Topographie- und Katasterdarstellung), ist nicht zulässig.  

- Sie haben zu beachten, dass eine vollständige Leitungsauskunft aus folgenden Bestandteilen 
besteht:  

 sämtliche für den Bereich Ihrer Maßnahme angefragten Planunterlagen 

 die zur Nutzung des Planwerkes erforderlichen Zeichenvorschriften 

 das Antwortschreiben der EWR GmbH 

 die Leitungsschutzanweisung 

- Sie haben zu prüfen, dass der Ausdruck des von der EWR GmbH zur Verfügung gestellten 
Planwerks lesbar und vollständig ist, da je nach Druckqualität Abweichungen vom Original 
auftreten können. Für evtl. dadurch entstehende Schäden, kann die EWR GmbH nicht haftbar 
gemacht werden. Der Nutzer stellt die EWR GmbH insoweit von sämtlichen Ansprüchen auch 
Dritter frei. Derzeit werden die Druckausgaben mit 300 dpi erzeugt. Sie verpflichten sich, einen 
Drucker einzusetzen, dessen Ausgabe ebenfalls mit mindestens 300 dpi erfolgen kann.  

- Die Pläne werden von der EWR GmbH als farbige Ausgaben zur Verfügung gestellt. Ein 
monochromer Ausdruck (schwarz-weiß) der Pläne ist nicht zulässig. 

- Sie sind als Nutzer der Leitungsauskunft für den Zustand der von Ihnen eingesetzten Hard- und 
Software im Hinblick auf einen ordnungsgemäßen Ausdruck der Pläne selbst verantwortlich. Der 
Nutzer übernimmt die Haftung für Schäden und Folgeschäden, die aufgrund mangelhafter Hard- 
und/oder Softwareausstattung entstehen. Der Nutzer stellt die EWR GmbH insoweit von 
sämtlichen Ansprüchen auch Dritter frei. Für die Nutzung der Leitungsauskunft empfiehlt die EWR 
GmbH den Internet Explorer ab Version 9.0.  
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- Das Risiko einer Manipulation der durch die EWR GmbH bereitgestellten Daten durch Dritte trägt 
der Nutzer der Leitungsauskunft.  

- Sollte aufgrund der Einmessungszahlen eine Wiederherstellung der Leitungslage nicht oder nur 
unzureichend möglich sein, setzen Sie uns bitte rechtzeitig vor Beginn Ihrer Arbeiten in Kenntnis. 

- Die aktuelle Leitungsschutzanweisung zur Bauausführung, sowie die Hinweise zur 
Planwerksnutzung, sind den auf der Baustelle tätigen Mitarbeitern immer mitzugeben und auf der 
Baustelle vorzuhalten.  

- Bitte beachten Sie den Freistellungsvermerk auf den Plänen. 

- Sie verpflichten sich, keine Hardcopies des Online-Kartenmaterials oder der Pläne zu erstellen. 

- Sie sichern der EWR GmbH die vertrauliche Behandlung der zur Verfügung gestellten Daten zu.  

- Eine Weitergabe der Unterlagen darf nur an berechtigte Dritte, z.B. Subunternehmer, erfolgen. 
Sie haben hierbei den Dritten zur vertraulichen Behandlung der zur Verfügung gestellten Daten zu 
verpflichten und dies auf Verlangen der EWR GmbH nachzuweisen.  

- Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihre Angaben von der EWR GmbH gespeichert, 
verarbeitet und im Rahmen der Zweckbestimmung gegebenenfalls auch durch Dienstleister - 
unter Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen - verwendet werden.  

- Die im Rahmen von Planungsmaßnahmen angeforderten Unterlagen dürfen nicht für die spätere 
Bauausführung verwendet werden. Zur Bauausführung ist erneut eine Leitungsauskunft 
einzuholen.  

- Pläne in Sonderformaten (z.B. größer DIN A3 oder DXF) sind gesondert anzufragen. 

- Die zur Verfügung gestellten Unterlagen haben eine Gültigkeit von 4 Wochen ab 
Erstellungsdatum. 

- Soweit die Haftung der EWR GmbH nicht bereits ausgeschlossen wurde, gilt zur Haftung 
Folgendes: Die EWR GmbH haftet bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit für alle darauf 
zurückzuführenden Schäden unbeschränkt. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet die EWR GmbH im 
Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit unbeschränkt. Wenn die EWR 
GmbH durch leichte Fahrlässigkeit eine wesentliche Pflicht verletzt hat, haftet die EWR GmbH für 
darauf zurückzuführende Sach- und Vermögensschäden, die sie bei Vertragsabschluss als 
mögliche Folge der Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter Berücksichtigung der 
Umstände, die er kannte oder kennen musste bzw., hätte voraussehen müssen. Wesentliche 
vertragliche Hauptpflichten sind solche Verpflichtungen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 
Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Die Haftung der EWR GmbH für alle 
übrigen Schäden ist ausgeschlossen. Die Haftung aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften 
(z. B. Produkthaftungsgesetz) bleibt unberührt. Die Haftungsbegrenzungen und -ausschlüsse 
gelten auch zugunsten der Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen der EWR GmbH. 

 
Ergänzung für Planungsträger: 
Die EWR GmbH bittet an Planungen beteiligt zu werden, die sich in deren Versorgungsgebiet 
befinden. 
  
          
 
 
  
Datum / Unterschrift des Zeichnungsberechtigten  Name in Druckbuchstaben Stempel der Firma  


